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Die Gemeinden werden vom Sozialdienst Bezirk Affoltern automatisch über jegliche Ent-
scheide und Auszahlungen informiert. 
  
2. Vorbemerkung 

Der Sache nach geht es um einen Anschlussvertrag. Die Trägergemeinde Hedingen hat 
mit Bezug auf die Vereinbarung die Rolle der Anschlussgemeinde, die hoheitliche Befug-
nisse abgibt. Die Vereinbarung muss in der Trägergemeinde von den Stimmberechtigten 
an der Urne genehmigt werden (vgl. § 78 Abs. 1 lit. a des Gemeindegesetzes vom 20. April 
2015, Art. 3 Abs. 2 Anstaltsvertrag Interkommunale Anstalt [IKA] Sozialdienst Bezirk Affol-
tern). Konkret bedeutet dies eine Verankerung in der Gemeindeordnung. 

 
3. Abstimmungsfrage 

Die Abstimmungsfrage lautet wie folgt:  

Stimmen Sie den folgenden Punkten zu? 

Teilrevision der Gemeindeordnung vom 8. Februar 2009 (neuer Art. 49b, Kompetenzdele-
gation an die IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern und  

Vereinbarung betreffend Delegation von Kompetenzen bei der Sozial- und Wirtschaftshilfe 
durch die Gemeinde Hedingen an den Sozialdienst Bezirk Affoltern 
 

 
4. Teilrevision Gemeindeordnung 

In der Gemeindeordnung wird (analog der Kompetenzdelegation an die Wasserversor-
gungs-Genossenschaft, Art. 49a) die rechtliche Grundlage für die Kompetenzdelegation an 
den Sozialdienst Bezirk Affoltern geschaffen. Dies geschieht durch die Einführung eines 
neuen Artikels unter dem Titel IV. Weitere Organe und Beamtungen mit folgendem Wortlaut: 

 

5. Vereinbarung «Kompetenzdelegation» zwischen der Gemeinde Hedingen und 
dem Sozialdienst Bezirk Affoltern 

Die Vereinbarung betreffend Delegation von Kompetenzen bei der Sozial- und Wirtschafts-
hilfe durch die Gemeinde Hedingen an den Sozialdienst Bezirk Affoltern wurde vom Ge-
meindeamt des Kantons Zürich geprüft und für gut befunden. 


